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Exc.me ac Rev.me Domine,

Quemadmodum moerenti cuicumque verba amico-

rum, qui et consentiant et compatiantur, vehementi sunt
solacio, ita Augusti Pontificis animum, vexatissime huma-
nae gentis spectaculo tactum, haud parvo levamento per-
lundunt ii sacrorum Antistites, qui una simul cum Eo et

hominum angustias defleant et malis mederi contendant.
Peramantibus hisce filiis Suis Beatissime Pater Hei-

vetiae Episcopos libenter accenset, qui nuper etiam apud
Einsidlense Sanctuarium in conventum congregati, veluti
e Coenaculo illo cui Deipara Virgo praeerat, in christiani
populi aerumnas oculos converterunt, acriterque sibi sta-

tuerunt tum suas preces tum cuiuscumque generis conatus
cum Petri Successoris esse conjungendos, ut afflictis gre-
gibus suis plenior denique pax restituatur.

Quam ob rem Summus Pontifex ex animo vobis gra-
tulatur quod, Encyclicarum Litterarum „Caritate Christi"
optata referentes, orationem ac poenitentiam vestratibus
commendaturi estis, quippe quibus a Christo Jesu miseri-
cordiam consequantur. At hoc prae primis laudis Suae

testimonium vobis deesse non sinit, quod Catholicam Ac-
tionem magis magisque in Dioecesibus vestris promoven-
dam esse decrevistis. Nam usu ipsi experti estis, nostris
hisce temporibus Catholicam, quam dixi, Actionem prae-
valido auxilio esse tum ut ingruentia mala repellantur tum
ut Christi regnum latius proteratur.

Ut ea autem quae in coetu vestro deliberastis auspi-
cato feliciterque contingant Sanctitas Sua Coeli Reginae
enixas admovet preces, atque, benevolentiae Suae testandae

causa vobis omnibus fidelibusque vobis commissis Aposto-
licam Benedictionem amanter impertitur.

Quae tibi referens ea qua par est observantia me

libenter profiteor
Excellentiae Tuae addictissimum

E. Card. P a c e 11 i.

Exc. mo ac Rev, mo Domino
D. mo AURELIO BACCIAR1NI

Episcopo tit. Dauliensi
Administratori Apostolico Luganensi

Adresse der Luzerner Theolog. Fakultät
an den HI. Vater.

In Nachachtung der Apostolischen Konstitution
„Scientiarum Dominus" hat die Luzerner theologische
Fakultät der Hl. Kongregation der Studien ihre Statuten
mit einer Adresse an den Hl. Vater unterbreitet. Im
«Osservatore Romano. (Nr. 166 vom i8./19. juli 1932)
erschien nun diese Adresse unter dem folgenden Titel mit
Einleitung. D. Red.

La Facoltà Teoîogica di Lucerna plaude alla
„Deus scientiarum Dominus".

Si è compiuto, in questi giorni, un anno dalla pro-
rnulgazione della Costituzione Apostolica „Deus scientia-
rum Dominus" e ancora non solo ne perrnane vivissinra
la impressione di favore e di consensi, ma continuano ade-

sioni di plauso a cosi provvida e grandiosa riforma.
Ci piace oggi riportare la voce della Facoltà Teolo-

gica di Lucerna che ha origini illustri e conta al suo attivo
numerose glorie.

Ecco il testo del devotissimo indirizzo:

Beatissime Pater,
Facultas theologica Lucernensis maxima cum reveren-

tia et gratitudine excepit illam Tuam Constitutionen!
„Scientiarum Dominus" de Universitatibus et Facultatibus
studiorum ecclesiasticorum. Et quidem Facultas nostra et

suorum originum et beneficiorum recentium memor facere

non potest quin Sanctae Sedi et Tuae Sanctitati filiali pie-
täte adhaereat.

Origines enim Facultatis theologicae Lucernensis, ut
in proemio Statutorum nostrorum uberius dicimus, ascen-
dunt ad annum Domini 1578 quando, Gregorio XIII
Summo Pontifice auspice, Lucernae ut in propugnaculo
fidei catholicae oppitulante Gubernio a Reverendis Patri-
bus Societatis Jesu Schola studiorum humaniorum insti-
tuta fuerit. Quae schola iam anno D. i 1687. ut ex actis
historicis elucet, completum cursum Sacrae Theologiae qua-
tuor annorum comprehendebat et sequentibus saeculis titulo
Facultatis theologicae exornata apparet.

Quis autem Summorum Pontificum pro suo in incre-
mentum divinae doctrinae studio Gregorio XIII s. m. ma-
gis aequipararet quam Piorum Undecimus, munificentissi-
mus Universitatis Gregorianae et Seminarii (olim Collegii)
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Romani, Pontificiorum Institutorum amplificator et funda-
tor et omnium bonarum artium maecenas, Cuius „Seien-
tiarum Dominus" secundum ius fasque ab orbe catholico
ut „Magna Charta" studiorum ecclesiasticorum ubique ce-

lebratur. Facultas autem nostra Sanctitati Tuae maximas
habet gratias etiam propter recens beneficium ei collatum.

Cum enim Gubernium Lucernense, gloriosae Reipubli-
cae Lucernensis historiae et eius principatus inter antiquae
Helvetiae pagos memor, praesertim his ultimis temporibus
non desiisset, Facultatem, quam scholarum suarum decus

arbitratur, summa cum benevolentia prosequi, novas ca-
thedras erigendo, professoribus amplissima honoraria con-
cedendo et bibliothecas munifice augendo, Sanctitas Tua,
litteris ex Secretaria Status die 11 iunii 1926 emissis ipso
Gubernio ius concessit nominationis professorum „Facul-
tatis theologicae".

Ita factum est, ut decreto Pontificio grato animo a

Gubernio accepta Facultas nostra Theologica lege Status
firmius adhuc constituta sit.

Constitutione „Scientiarum Dominus" et Ordinationi-
bus Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum
Universitatibus perpensis et cum statutis et rationibus Fa-
cultatis nostrae comparatis, nobis persuasum est, Faculta-
tem theologicam Lucernensem in necessariis praescriptis
Sanctae Sedis satisfacere. Sin autem in aliquibus deficere

videamur, Tuae benevolentiae, Sanctissime Pater, confidi-
mus.

Nunc autem filii tui, in quorum patriae montibus olim
„in altis habitasti" (Sir. 28, 7) ad pedes Tuae Sanctitatis

provoluti, nos omnes professores et alumni Facultatis
theologicae Lucernensis ob tarn egregium documentum

gratum animum exprimentes et praescriptorum Sanctae
Sedis fidelissimam observationem promittentes Benedictio-

nem Apostolicam, omnium donorum caelestium pignus,
humiliter imploramus.

Dr. F. A. Herzog p. t. Rector Fac. Theol. Lucer-
nensis.

Prof. Friedr. Frei p. t. Secretarius.

Fakultative Sterilität. *

Theorie und Praxis der modernen Sexual-„Ethik" in
und ausserhalb der Ehe haben auch schon da und dort
in katholischen Kreisen die Geister verwirrt. Das forum
internum und externum belehrt jeden Seelsorger darüber.
Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Fragen führten
zu Zugeständnissen und damit zu Verschiedenheiten in
der pastoralen Behandlung. Natürlich musste man dafür
moraltheologische Grundlagen suchen. Diese Lage inner-
halb und ausserhalb des katholischen Bereiches schien

der obersten lehramtlichen Instanz schwer und bedeu-

tungsvoll genug zu sein, um durch das Rundschreiben

„Casti connubii" die Grundsätze in diesen Lebensfragen
darzulegen. Im grossen und ganzen bedeutet das päpst-
liehe Rundschreiben eine Kodifizierung der vorherrschen-
den Lehre, von der vereinzelte Aussenseiter abgegangen

waren, ein Vorgang, den wir auch auf dem Glaubens-

gebiete treffen können. Daher die doppelte Bedeutung
des Rundschreibens : die Entscheidung strittiger Punkte

*) Referat, gehalten in der Regiunkel Luzern-Land, 11. Juni 1932.

und die autoritative Einschärfung der geltenden Lehre.
Die Ehekundgebung des Apostolischen Stuhles ist von
gründlichster Sach- und Lebenskenntnis getragen und
gibt der katholischen Doktrin die so wünschenswerte Ein-
heitlichkeit in der Verkündigung des sittlichen Ehe-Ideales
wie in der Zurückweisung der sittlichen Irrtümer unserer
Zeit.

An den zuchtlosen Verhältnissen unserer Tage ist
nicht allein böser Wille schuld. Die Enzyklika kennt und
anerkennt die wirkliche Notlage so mancher Ehe und
Familie und den Heroismus der Mutterschaft. Jeder Seel-

sorger kennt solche Fälle und weiss um das Geschick so

mancher Ehe, wie es ausser dem Priester nur noch der
Arzt und der Richter zu sehen bekommt, im ganzen tra-
gischen Verlauf. Welche Bedeutung nun für verschuldete
und unverschuldete Ehenot unser Thema hat, ist gar
nicht abzusehen, und dies umsomehr, da in neuerer und
neuester Zeit wesentliche Voraussetzungen anscheinend
gegeben sind, um viel weiter entgegenkommen und helfen
zu können als früher. Eine neue medizinische These be-

hauptet nämlich, dass periodische Enthaltung zü bestimm-
ten Zeiten gleichzusetzen sei mit fakultativer Sterilität.
Was die Eigenart dieser neuen These angeht gegenüber
der bekannten Auffassung Capellmanns, ist die Sicher-
heit, mit der sie von ihren wissenschaftlichen Erforschern
vertreten wird. Man ist sich klar über die pastoraltheo-
logischen Konsequenzen einer begründeten Sicherheit,
dass zu bestimmter und in jedem Einzelfalle bestimmbarer,
ziemlich weitgespannter Zeit eine Mutterschaft unmöglich
wäre, weil die physiologischen und biologischen Voraus-
Setzungen dazu fehlen.

Seit etwa 50 Jahren ist in der medizinischen und
darum auch in der moral- und pastoraltheologischen
Literatur und Praxis die Rede von „fakultativer Sterili-
tät" nach der Idee Capeilmanns. Dessen Ansicht war
freilich noch keineswegs durch experimentelle Unter-
suchungen gestützt. Er nahm die grösste Wahrscheinlich-
keit der Befruchtung in der Zeit nach der Menstruation
mit allmählichem Abklingen der Wahrscheinlichkeits-
kurve bis zur Unwahrscheinlichkeit in der dritten Woche

nach der Menstruation und Wiederansteigen in den letzten
vier Tagen vor der Menstruation an. Sein Rat, in indi-
zierten Fällen für die fakultatvie Sterilität war also:
Abstinenz in den 14 Tagen nach Beginn und in den vier
Tagen vor Beginn der Menstruation.

Diese Ansicht Capellmanns war bis vor kurzem die

allein und allgemein verbreitete in der Frage fakultativer
Sterilität, weil eben von medizinischer Seite nichts ande-

res gesagt werden konnte und überdies noch manche

Unsicherheiten blieben. Die moraltheologische Wertung
und die pastoraltheologische Verwertung der fakultativen
Sterilität stützt sich zum grossen Teile auf medizinische

Voraussetzungen. Das ist der Grund, weshalb in dieser

Grenzfrage der Wissenschaften und damit auch in dieser

Darstellung die gynäkologische Seite erörtert werden muß.

Der japanische Arzt Ogino ist der eigentliche
Bahnbrecher der neuen Theorie. In Graz trat Professor
Knaus mit ähnlichen Aufstellungen hervor, und seither
ist in der Fachliteratur die Diskussion darüber in vollem
Gange. Knaus schrieb über dieses Fragengebiet, im Archiv
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für Gynäkologie, in der medizinischen Welt, in der Mün-
chener medizinischen Wochenschrift, im Zentralblatt für
Gynäkologie usw. Anderssprachliche Organe, wie: Vox

medicorum, Revue médical de Louvain, St. Luc médical,
Journal obstétrique, American journal of obstecrics and

gynecology, Roomsch-katholiek Artsenblad, Nederl. Tijd-
schrift voor geneeskunde, griffen in die Diskussion ein.

Dr. Niedermeyer gab Capelimanns Schrift über die fakul-
tative Sterilität neu heraus, der holländische Arzt Smul-
ders schrieb ein Buch über die periodische Enthaltung
in der Ehe nach der Methode Ogino-Knaus. Begreiflich,
dass sich auch die katholische Moraltheologie um die Sache

annahm : P. Dr. W. Duynstee C. SS. R., Professor an der
Universität Nimwegen, in der Niederl. Zeitschrift für
Heilkunde, P. Hürth S. J., in der Nouvelle Revue theo-

' e '

logique, P. Hijmeijer S. J., in den Studien, P. Browe S. J.,

in Theologie und Glaube, P. Kurz in der Salzburger katho-
lischen Kirchenzeitung, Dr. W. Grosam in der Linzer
theologisch-praktischen Quartalschrift. Diese medizinische
und moraltheologische Liste könnte nach Belieben ver-
grössert werden, die angeführten Namen genügen jedoch
zur Erhärtuug der Tatsache, dass wir mitten in einer
bedeutsamsten Diskussion stehen.

Bei der fakultativen Sterilität sucht man Antwort
auf die Frage : Kann die Frau jederzeit Mutter werden
Bis vor kurzem war die allgemeinere Ansicht der Gynä-
kologen affirmativ. Freilich wusste man schon immer,
dass nicht jede Kohabitation zur Mutterschaft führte.
Muss der Erklärungsgrund dafür ein Lebensrätsel bleiben
oder kann er gefunden werden Unterliegt die Möglich-
keit der Mutterschaft gewissen Naturgesetzen, welche zu
entdecken sind Die neuen, über Capeilmann hinaus-
gehenden, Vertreter der fakultativen Sterilität behaupten:
„Wir kennen das Naturgesetz der Mutterschaft, denn wir
haben die Zeitspannen entdeckt, welche für die Mutter-
Schaft ausschliesslich in Frage kommen. Wir können in
jedem Einzelfalle die sterile Zeit bestimmen." Diese auf-

sehenerregende Behauptung muss natürlich bewiesen wer-
den, sie muss fachwissenschaftlicher Nachprüfung zu-

gänglich sein. Nur wenn sie den Tatsachenbeweis antritt
und erbringt, kann sie Anspruch auf wissenschaftliche
Beachtung und pastoraltheologische Verwertung erheben.
Die Gynäkologen wollen diesen Nachweis leisten. Ihre
Ergebnisse sollen hier, soweit nötig, kurz zusammen-
gefasst werden.

In die Gleichung sind verschiednne unbekannte
Grössen, wie die Bestimmung der Ovulationszeit und die

Bestimmung der Lebens- und Imprägnationsfähigkeit [der
aktiven und passiven Lebenskeime einzustellen.

Was die Bestimmung des Ovulationstermins angeht,
so herrschte darüber mangels zuverlässiger Anhalts-
punkte lange grosse Unsicherheit. Man brachte die Ovu-
lation mit der Menstruation in Verbindung, liess sie gar
zusammenfallen, ohne die Wechselbeziehungen genau
angeben zu können. Das gegenseitige Verhältnis beider
Vorgänge ist erst in neuester Zeit auf Grund experimen-
teller Untersuchungen biologischer wie klinischer Natur
näher bestimmt worden. Die Menstruation erscheint als
ein typischer Zweckmässigkeitsvorgang und zwar als

eine Liquidation eines Zyklus mit der darin vorgekom-
menen Ovulation. Der weibliche Organismus bereitet
durch Blutstauungen im Uterus die eventuelle Mutter-
schaft vor; erfolgt eine Konzeption, so entfällt die Men-

struation; erfolgt keine Konzeption, so liquidiert der
Organismus seine Vorbereitungen durch die Menstruation
und der Zyklus beginnt von neuem. In dieser These fallen
also Ovulation und Menstruation nicht zusammen und
man kann die Menstruation nicht erklären als Okulierungs-
schnitt der Natur zur Aufnahme einer neuen Knospe.
Der Zyklus, der bekanntlich um 28 Tage herum geht,
kann von einem Minimum von 23 bis zu einem Maximum
von 45 Tagen variieren. Gestützt auf biologische Unter-
suchungen und klinische Beobachtungen wurde folgendes
Gesetz aufgestellt : Die Ovulation findet in den fünf
Tagen vom 16. bis 21. Tage einschliesslich vor der nächsten
Menstruation statt in jedem Zyklus. Wie aus der Formu-
lierung zu entnehmen ist, rechnet man mit der zukünfti-
gen, nicht mit der vergangenen Menstruation, weil diese
eben den Abschluss eines Zyklus mit der Ovulation be-

deutet. So kam man auch zur Konstanz der Abstände in
allen Zyklusformen. In einem Zyklus von 30 Tagen z. B.,
den wir mit 1. Mai beginnen lassen, würde demnach der
Ovulationstermin in die Zeit vom 15. bis 19. Mai inkl. fallen.

Die andere wichtige Vorfrage betrifft die Impräg-
nationsfähigkeit der aktiven und passiven Lebenskeime.
Ueberschreitet dieselbe nicht eine bestimmte zeitliche
Höchstdauer, dann ist der Kenntnis des Ovulationster-
mins die Möglichkeit physiologischer Sterilität gegeben.
Wenn die Lebens- und Befruchtungsfähigkeit auch nur
einer der beiden Keimzellen eine Zyklusdauer durchhält,
dann wäre Mutterschaft jederzeit möglich und von fakul-
tativer Sterilität könnte keine Rède sein. Nun scheint bei

vorsichtigster Beurteilung der Forschungsergebnisse eine
eher kurze Lebens- und Imprägnationfähigkeit der Keime
sich herauszustellen. Bei den Spermatozoen rechnet man
sogar mit nur 48 Stunden, beim Ovulum noch weniger.
Ausdrücklich bemerkt sei, dass die medizinische Wissen-
schaft uns hierin noch keine absoluten Grössen an die
Hand gibt, sondern noch mitten in der Forschung und
Präzisierung der einzelnen Methoden steht. Immerhin
geben die diesbezüglichen Erfahrungen doch zu denken
und lassen eine Kalkulation mit den gegebenen Grössen
durchaus als angängig erscheinen. Würde man nun dem-

gemäss die beiden Termine vereinigen, Ovulationszeit
und Imprägnationszeit, so wäre der Konzeptionstermin
gefunden mit seinem Maximum von sieben Tagen, inner-
halb deren in einem Zyklusablauf von beliebiger Dauer
Mutterschaft überhaupt möglich ist. Als tempus agene-
seos post ovulationem verblieben demgemäss in jedem
Zyklus 11 Tage vor der nächsten Menstruation als Zeit
absoluter physiologischer Sterilität, im angeführten Bei-

spiel also 20. bis 30. Mai. Als tempus ageneseos ante
ovulationem kommt nun eine verschieden lange Zeit in
Frage, nach der Verschiedenheit der Zyklusdauer. In
unserem Beispiel eines 30-tägigen Zyklus wäre es die
Zeit vom 1. bis 12. Mai einschliesslich. Warum? Weil
die zwei Termine 11 (tempus ageneseos post ovulationem)
-j-7 (Konzeptionstermin 2—|—5) 18 in einem 30-tägigen
Zyklus noch 12 Tage übrig lassen.
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Es ist nun klar, dass verschiedene Einzelpunkte ge-
nau bekannt sein müssen, bevor man die Einzeltermine
bestimmen kann. Alles hängt von der Fixierung des

kommenden ersten Menstruationstages ab. Daraus lässt
sich zurückschliessen auf den Ovulationstermin und damit
auf den Konzeptionstermin und schliesslich auf die Zeit
fakultativer Sterilität, per consequentiam. Der Prozent-
satz der Frauen mit regelmässig einfacher oder mehr-
facher Zyklusform (Normalfälle) soll bis auf 95 % gehen.
Zuerst muss die Zyklusform gefunden werden. Die Diffe-
renz der Kalenderdaten zweier Menstruationsanfänge
ergibt die Zykluszahl, der längere Vergleich dieser Zahlen
erlaubt den Schluss auf die Konstanz oder Variabilität.
Ist die Zyklusform konstant einfach, z. B. immer 30 Tage,
was durch ständige Notierung kontrolliert werden kann,
dann ergibt sich folgende Formel: 12 -j- (7) -f- 11 30,

gelesen wie oben im vorigen Absatz nur mit umgekehrter
Lesart gemäss dem kalendarischen Verlauf. Ergibt die

Zyklusbeobachtung eine konstant mehrfache Form, so

muss die längste vorkommende Zykluszahl als Berech-

nungsgrundlago genommen werden, damit alle Möglich-
keiten berücksichtigt werden. Ist z. B. die Zyklusdauer
konstant mehrfach von 28 — 32 Tagen, dann wird der
längste Zyklus von 32 Tagen genommen. Die Formel
heisst dann: 9 -(- (12) -(- 11 — 32, gelesen 9 Tage tempus
ageneseos ante ovulationem, 1. bis 9. Mai inkl., 12 Tage
möglicher Konzeptionstermin, mit Abstinenz in indizierten
Fällen, 10. bis 21. Mai inkl., 11 Tage tempus ageneseos
post ovulationem, 22. Mai bis 1. Juni inklusive. Der Kon-
zeptionstermin musste auf 12 Tage angesetzt werden
wegen der Variabilität des Zyklus; ist er tatsächlich statt
der eingesetzten 32 Tage nur von 30-tägiger usw. Dauer
gewesen, so ist die Berechnung doch sicher, weil im Kon-
zeptionstermin das Maximum eingestellt wurde. Vom
ersten Tage der neuen Menstruation muss wiederum die
angegebene Formel: 9 -f- (12) —|— 11 32 angewendet
werden usf. Soweit die gynäkologische Seite der Frage,
wie sie in neueren Aufstellungen über Capeilmann hinaus-
gegeben wurde, mit denen sich Moral und Pastoral zu
befassen haben. (Fortsetzung folgt.)

Reussbühl. Dr. Alois Schenker.

Totentafel.
Wie bereits in der letzten Nummer der Kirchenzeitung

gemeldet wurde, ist am 12. Juli der hochwürdigste Herr
Karl Alois Kopp, Propst des Chorherrenstiftes zu St. Mi-
chael in Beromünster, zur ewigen Ruhe eingegangen. Der
Verstorbene war gross als Priester, als Lehrer, als Schrift-
steller und als Verwalter des seiner Leitung anvertrauten
Stiftes, soweit diese Verwaltung in seine Hand gelegt war.
Er hatte eine treue Liebe zu dem Gotteshause, in dessen

Schatten seine Wiege stand und der grösste Teil seines
Lebens sich bewegt hatte. Karl Alois Kopp war am 5. Ok-
tober 1850 geboren. Die Stiftsschule von Münster, die
schon so viele würdige Priester uns gegeben hat, vermit-
telte auch dem spätem Propst die Sicherheit und Gewandt-
heil in der Kenntnis und im Gebrauch der klassischen

Sprachen. Luzern führte ihn ein in die'Philosophie und
die Anfangsgründe der Theologie; die Universität Würz-
bürg vollendete diese Schulung; das Priesterseminar zu

Freiburg i. Schw. brachte ihn zu den hl. Weihen. In rieh-
tiger Erkenntnis seiner besondern Begabung für das Lehr-
amt wurde er nach einem kurzen Vikariat in Wolhusen
am 20. Oktober 1877 auf eine Stelle an der Mittelschule
in Münster berufen. Er rechtfertigte dieses Vertrauen durch
sein ganzes Lebenswerk auf dem Gebiete der Jugendbil-
dung; er war ein tüchtiger Lehrer und ein guter Erzieher,
der durch Ernst und Liebe sich das jedem Erzieher nötige
Ansehen wahrte und dabei die Herzen seiner Schüler ge-
wann. Zehn Jahre arbeitete Kopp zunächst in Münster,
dann zehn Jahre am Gymnasium und Studentenkonvikt
in Luzern, dann kehrte er, zum Chorherrn von Münster
gewählt, 1911 in sein früheres Arbeitsfeld zurück und be-
arbeitete dasselbe bis 1931. Mit seiner pädagogischen
Tätigkeit standen seine Forschungen und literarischen
Darbietungen im Zusammenhang. Er schrieb über die drei
humanistischen Erzieher Mapheus Vegius, Peter Pau! Ver-
garius und Sadoletus. Er gab uns eine Geschichte der
Stiftsschule von Münster und ihrer Nachfolgerin, der
jetzigen Mittelschule. Er untersuchte frühere Rechtsverhält-
nisse des Stiftes: die Investitur des Propstes. 1911 wurde
Chorherr Kopp zum Custos ernannt, 1922 zum Propst.
In der Einfachheit seiner Lebensweise änderten diese Be-

förderungen nichts; er blieb auch stets freundlich und zu-
vorkommend gegen seine Mitbrüder und nahm sich mit
doppeltem Eifer der Interessen des Stiftes an. Bis zum letz-
ten Jahre behielt er daneben seine Lehrstelle bei. Er war
ein frommer Priester, fleissig und pünktlich im Chorgebet,
geduldig in seiner langwierigen letzten Krankheit. Gott
der Herr belohne seinen treuen Diener!

Am 13. Juli starb in Basel ganz unerwartet der hoch-
würdige Herr Joseph Käfer, seit 31 Jahren Pfarrer der St.

Josephskirche. Er hatte infolge der in den letzten Jahren
sich oft wiederholenden Krankheitsanfälle soeben auf seine
Pfarrstelle resigniert und schickte sich an, in Ölten einen

Ruheposten zu beziehen. Am 10. Juli wollte die Gemeinde
in einer feierlichen Veranstaltung von ihrem geliebten Hir-
ten und Vater Abschied nehmen, aber eine neue schwere

Erkrankung verhinderte die Ausführung dieses schönen
Gedankens: am Tage, der für seine Abreise festgesetzt war,
am 15. Juli, trug man den entseelten Leichnam aus dem
Pfarrhause. Pfarrer Käfer war in Basel am 1. Mai 1866

geboren. Er besuchte erst die von Schulbrüdern geleitete
katholische Privatschule in Basel, die dem Kulturkampf
zum Opfer fiel, dann die höhern Gymnasialklassen in
Schwyz und die theologischen Kurse in Innsbruck. Er
hatte sich inzwischen trefflich entwickelt, tüchtig in seinen
wissenschaftlichen Leistungen, guter Sänger, Musiker,
Kunstfreund, heiterer Gesellschafter. Vor seinem Eintritt
ins Gymnasium hatte er in einem Seidengeschäft eine kauf-
männische Lehre durchgemacht. Auch das wurde für seine

spätere Tätigkeit von Bedeutung: für die Geschäftskenntnis
und für den Umgang mit den Geschäftsleuten und mit der
Arbeiterwelt. Am 9. Juli 1893 konnte Joseph Käfer in der

Marienkirche zu Basel sein erstes hl. Messopfer feiern.
Dann ging es hinaus ins praktische Seelsorgerleben, erst
fünf Jahre nach Cham als Kaplan der St. Andreaspfründe
im „Städtli", dann drei Jahre als Pfarrer nach Grellingen

i
im Laufental und von 1901 an an die neugebaute St. Jo-

| sephskirche zu Basel. Zu Cham arbeitete er sich ein in den
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Unterricht; in Grellingen offenbarte er seinen Kunstsinn
in der innem Ausschmückung der renovierten Kirche und
sein Organisationstalent für die Neubelebung des religio-
sen Lebens. Zu Basel verwertete er die gesammelten Erfah-

rungen. Hier war alles neu zu schaffen: mit unbesieg-
lichem Mute und alles erhoffender Arbeitsfreude wusste er
hier eine schöne, zuverlässige katholische Pfarrei zu bil-
den. Daneben betätigte sich Pfarrer Käfer für den Mäd-
chenschutzverein und Fürsorgeverein, für die Caritasbestre-
bungen und für die katholische Presse, besonders für das

„Basler Volksblatt". Seine Gastfreundschaft und stete Be-

reitwilligkeit, alle Besucher, seien es Pfarrkinder oder
Amtsbrüder, Gelehrte oder Leute aus dem Volke, freund-
lieh aufzunehmen, sicherten ihm das Vertrauen weitester
Kreise. Nur das durch schwere Krankheiten herbeigeführte
Schwinden der Kräfte zwang ihn, dem ihm so lieb gewor-
denen Arbeitsfelde zu entsagen. Es wurde ihm sehr schwer
und der Herr hat ihm statt der irdischen Ruhe die ewige
Ruhe gegeben. R. I. P. Dr. F. S.

Kirchen - Chronik.
Solothurn. Renovation der Kathedrale. Die Katho-

liken Solothurns haben bereits an freiwilligen Gaben über
800,000 Fr. für die Innenrenovation der St. Ursenkirche
gespendet. Nun ist auch der Turm erneuert. Noch harrt
die Renovation der Freitreppe, der Fassaden und der Brun-
neri der Ausführung. Ihre Kosten sind auf 600,000 Fr. ver-
anschlagt. In Anbetracht, dass das St. Ursenmünster das
bedeutendste Bauwerk der Stadt und des Kantons Solo-
thurn ist, hat nun der städtische Einwohnergemeinderat
der Gemeindeversammlung einen einmaligen Beitrag von
Fr. 50,000 beantragt. Leider ist der Spiritus rector des

grossen Werkes, der hochwürdigste Dompropst Mgr. Frie-
derich Schwendimann, z. Z. bettlägerig. Wir sprechen ge-
wiss im Namen der gesamten Geistlichkeit der Diözese
Basel, wenn wir dem kunstsinnigen Prälaten, der bereits
durch die Innenrenovation der St. Ursenkathedrale und als
Verfasser ihrer Baugeschichte sich hochverdient gemacht
hat, eine baldige Genesung und Vollendung seines Lebens-
werkes wünschen.

Tessin. Hirtenbrief von Bischof Aurelio Bacciarini zu
seiner Rückkehr in die Diözese. Nach einer Abwesenheit

von fast sechs Monaten ist Mgr. Aurelio Bacciarini aus
dem Theodosianum in Zürich in seine Diözese zurück-
gekehrt und richtet aus diesem Anlasse ergreifende Hirten-
worte an seine Diözesanen. Der Bischof kann mitteilen,
dass ihm der Herr die Gesundheit wieder geschenkt hat.
Er stattet für die Gebete, die ohne Unterlass für ihn zum
Himmel emporstiegen, seinen öffentlichen Dank ab, ebenso

dankt er den Schwestern und Aerzten, die ihn gepflegt,
dem Generalvikar und dem Pro-Generalvikar für die Be-

sorgung der Diözesangeschäfte. Der Bischof unterrichtet
dann seine Herde im Geiste der päpstl. Enzyklika „Caritate
Christi compulsi" über deren Programm: Gebet und Busse
Das öffentliche, das Gebet mit der Kirche ist vor allem
verdienstlich. Nur ein praktizierendes christliches Volk
wird ein Damm sein gegen die Flut der Gottlosigkeit. Die
Busse soll sich in einer ernsten Lebensauffassung äussern.
Das Leben soll nicht eine Lustfahrt sein. Nur durch Ver-

zieht auf manche, auch erlaubte, Vergnügungen kann man
dem Uebel steuern, das Gute aufbauen und den zürnen-
den Arm Gottes entwaffnen. Die Verrichtung der täglichen
Arbeit als eine von Gott auferlegte Pflicht ist eine vortreff-
liehe Busse, ebenso die Sparsamkeit und ein einfaches
Leben. Zum Schlüsse verkündet der seeleneifrige Oberhirte
— es ist ein erfreuliches Zeichen seiner Gesundheit —,
dass er in Erfüllung eines Gelübdes im Herbst einen Pil-
gerzug nach Lourdes führen werde.

Indizierung eines Werkes von Benedetto Croce. Durch
ein Dekret des St. Officium vom 13. Juli 1932 wird das

Werk Benedetto Croce's „Storia d'Europa nel secolo deci-

monono" (Bari, Laterza 1932) auf den Index gesetzt, und
dazu bemerkt, aus der Indizierung dieses einzelnen Buches-
dürfe nicht geschlossen werden, die übrigen Werke des-

selben Autors seien nicht der Zensur bedürftig; die Kon-
gregation wahre sich darüber ihr Urteil vor.

Benedetto Croce ist ein Führer des italienischen Posi-
tivismus. Er steht u. W. mit dem fascistischen Regime nicht
auf dem besten Fusse, hat aber im geistigen Leben Italiens
einen bedeutenden Einfluss. V. v. E.

8. Internationaler akademischer Missionskongress.
Herzliche Einladung an den hochwürdigen Klerus zur
Teilnahme am Internationalen Akademischen Missions-

kongress in Freiburg.

Bald öffnet das schweizerische Freiburg wieder seine

gastlichen Tore. Aus vielen Ländern strömen Studierende
herbei zum 8. Akadem. Missionskongress, der am 30. Juli
beginnt und am 3. August seinen Abschluss findet. Ernste
Geistesarbeit soll dort geleistet werden. Hervorragende
Redner aus der Schweiz, aus Deutschland und Oesterreich,
aus Frankreich und Belgien, aus Italien und Polen werden

vom Standpunkt der Gebildeten aus über wichtige Pro-
bleme der heutigen Missionslage und Missionsbewegung
sprechen und den Teilnehmern von ihren geistigen Reich-

tümern kostbare Perlen schenken. Ein Kongress, der in ho-
hem Masse auch unsern Klerus interessiert. So richten wir
an die hochwürdige Geistlichkeit einen warmen Appell,
sich recht zahlreich bei dieser Tagung einzufinden. Das
nachstehende Programm ist die beste Empfehlung der

Sache. K. Boxler, Regens.

PROGRAMM:
Samstag, den 30. Juli. Nachmittags: Ankunft

der Kongressteilnehmer. 20.30 Uhr: Begrüssungsabend im
Cercle catholique (neben der Kathedrale).

Sonntag, den 3 1. Juli. 10 Uhr: Pontifikalamt
in der Kathedrale von S. E. Pietro di Maria, Titularerz-
bischof von Iconium, Apostol. Nuntius. Ansprache von
Mgr. Besson, Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg.
11.15 Uhr: Eröffnungsversammlung des Kongresses (Gre-
nette-Saal). 15 Uhr: Referat von Mgr. Ivanios, Erzbischof,
Metropolit von Trivandrum „Die Bekehrungsbewegung bei
den Jakobiten von Malabar". Referat von H.H. Prof. Dr.
Beckmann (Schw.) „Die Schweiz und die Missionen".
18 Uhr: Orgelkonzert in der Kathedrale. 20.30 Uhr: Oef-
fentliche Versammlung: Redner: H.H. P. Veit Gadient
O. Cap. (Schweiz); Mgr. Arthaud (Frankreich).

Montag, den 1. August. 7.30 Uhr: Hl. Messe,
Ansprache (St. Michaelskirche). 9.30 Uhr: Referat von
H.H. Prof. P. Alio O. P. (Universität Freiburg) „Was die
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Missionen uns von Gott lehren". Referat von H.H. Prof.
Steffes (Deutschland) „Akkommodation und Synkretis-
mus". Diskussion. 14.30 Uhr: Referat von H.H. Professor
Kowalski (Polen) „Apostolat und Rassenprobleme". Refe-
rat von H.H. Prof. Aufhauser (Deutschland) „Tätigkeit
unter den Studenten vor dem Verlassen ihres Landes".
17 Uhr: Bericht der verschiedenen studentischen Missions-
werke. Freier Abend; Schweizerische Nationalfeier: Bun-
desfest.

Dienstag, den 2. August. 7.30 Uhr: Hl. Messe,
Ansprache' (St. Michaelskirche). 9.30 Uhr: Referat von
H. Prof. Oehl (Universität Freiburg): „Die Moral der pri-
mitivsten Naturvölker". Referat von H.H. Prof. Schmidlin
(Deutschland) „Die Lehren der Missionsgeschichte". Dis-
kussion. 14.30 Uhr: Referat von H. Prof. L. Levaux (Bei-
gien) „Begriff des zukünftigen Lebens". Referat von H.
Prof. Bierbaum (Deutschland) „Mission und Recht". Dis-
kussion. 17 Uhr: Versammlung veranstaltet vom Schweiz.
Katholischen Verein für missionsärztliche Fürsorge: Refe-
rat von H.H. Prof. Dr. Wunderle (Würzburg) „Der apo-
logetische Wert der missionsärztlichen Fürsorge". Referat
von Frl. de Hondt, stud. med. (Belgien). (Anschliessend
Generalversammlung des Vereins.) 20.30 Uhr: Begrüssung
durch die Staatsregierung im Capitole.

Mittwoch, den 3. August. 7.30 Uhr: Hl. Messe,
Ansprache (St. Michaelskirche). 9 Uhr: Vortrag von H.H.
Prof. Thauren S. V. D. (Oesterreich) „Das Gebet und das
Opfer". Vortrag von Mgr. Beaupin (Frankreich) „Der
Völkerbund und die Missionsprobleme". Vortrag von
H.H. Prof. P. Tragella (Italien) „Unser Missionspapst".
14.30 Uhr: Referat von H. Lévêque (Frankreich) „Empfang
der Studenten bei ihrer Ankunft in Europa". Referat von
H.H. Finet (Frankreich) „Die Organisation der Studenten-
heime". Referat von H.H. Boland (Belgien) „Praktische
Mittel zum Apostolat an den ausländischen Studenten".
17.30 Uhr: Feierlicher Segen und Kongress-Schluss. Am
Abend: Wallfahrt zu U. L. F. von Bürglen.

Donnerstag, den 4. Augu.st. Missionswissen-
schaftlicher Kurs, veranstaltet vom Missionswissenschaft-
liehen Institut von Münster. Redner: die Herren Prof. Bier-
bäum; P. Freitag S. V. D.; G. Goyau; P. Kilger O.S.B.;
P. Solanus Schaeppi O. Cap.; Prof. Schmidlin; Prof.
Steffes.

Herbsttagung des kathol. Äkademikerverbandes.
2. bis 5. August 1932 in Stuttgart.

Vorträge. Grundthema: Die Kirche in der geisti-
gen Wende der Zeit. Als Themata sind vorgesehen: 1. Ent-
stehung, Entwicklung und Auswirkung des modernen Gei-
stes (Renaissance, Reformation, Deismus, Aufklärung. Ins-
besondere Liberalismus und Kollektivismus der Gegen-
wart.) 2. Die Krise dieses modernen Geistes (Erkenntnis
und Bekenntnis der Grenzen des modernen Geistes, bezie-
hungsweise der Unsicherheit seiner Grundlagen). 3. Die
Wende im abendländischen Denken der Gegenwart. 4. Die
Ganzheitslehre in Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Der
Wandel im naturwissenschaftlichen und biologischen Den-
ken. 6. Der neue Mensch im Erziehungs- und Bildungs-
wesen. 7. Die Wende in der Kunst. — Als Redner haben
bisher fest zugesagt: Abt Michael von Witowski O. S. B.
aus Weingarten. — Univ.-Prof. Dr. Heinrich Matthias Ko-
nen aus Bonn. — Generalsekretär Prälat Dr. Franz Xaver
Münch aus Köln. — Univ.-Prof. Dr. Paul Simon aus Tü-
hingen. — Der flämische Dichter Cyriel Verschaeve aus
Alveringhen. — Univ.-Prof. Dr. Peter Wust aus Münster.

Schlussfeier. Abt Michael von Witowski O. S. B.
aus Weingarten: Die übernatürliche Antwort auf die Krise
der Gegenwart. Musikalische Umrahmung, Chor u. Orgel.

Wallfahrt. Freitag, den 5. August, Wallfahrt nach
Lauingen, dem Geburtsort Alberts des Grossen. Die Füh- j

rung hat Dr. Walzer, Kunsthistoriker am Schlossmuseum
in Stuttgart.

Anmeldung zur Teilnahme und Unter-
k u n f t (2 M. bis 4 M.) bei der Kanzlei des Kathol. Aka-
demikerverbandes in Köln, Altenbergerstr. 16. Preis der
Gesamtkarte für Nichtmitgliedér 10 M., für Studenten 2 M.
Tageskarten 3 M. Einzahlung auf Postcheck 52517, Köln.

Exerzitien für Geburtshelferinnen
und Wochenpflegerinnen.

17. — 21. August 1932 im Bad Schönbrunn
b e i Z u g.

(Einges.) Wir möchten die hochwürdige Geistlichkeit
auf diese vom Schweiz, kathol. Frauenbund eingeführten
Exerzitien besonders aufmerksam machen und bitten, die
Flebammen und Pflegerinnen ihrer Gemeinde zu ermun-
tern, sich daran zu beteiligen. H.H. P. Pribilla wird die
Hebammen und Pflegerinnen in diesen Einkehrtagen be-
lehren über ihre religiös-sittlichen Pflichten gegenüber
Mutter und Kind und sie vertraut machen mit den Weisun-

gen der Enzyklika „Casti connubii". Der Wert einer solchen
moralischen Bildung kann wohl nicht hoch genug einge-
schätzt werden, und die Frauen, die sich an den Exer-
zitien beteiligen, werden fähig sein, wirksam mitzuhelfen
am neuen Aufbau der Ehemoral. Welcher Seelsorger
wünschte nicht solche Helferinnen in seiner Pfarrei zu ha-
ben? Anmeldungen und Anfragen sind an Bad Schön-
brunn zu richten. (Tel. Menzingen 88.)

Rezensionen.
Peu 1er S. J„ /m Zm/Azz CAn's/z. Gebetbuch Studie-

render Jugend. (Herder).
Ein begrüssenswerter Versuch, das Niveau der ge-

wohnlichen Gebetbuchliteratur zu heben. Er hält sich
stark an die offiziellen Gebete der Kirche, Wenn die
Arbeit, die die Komposition dieser Gebete in Anspruch
nahm, die aber noch zu sehr absieht vom Geist des My-
steriums des Leibes Christi, verwendet worden wäre, um
die liturgischen Gebete dem Verständnis der studierenden
Jugend noch näher zu bringen, dann wäre das Büchlein
noch begrüssenswerter. Immerhin ragt es leuchtend aus
dem Dunkel unserer Gebetbuchliteratur hinaus. J. Tr.

/CzzAf/Asmyïir z/zh Oô^stzz/z: nach dem deutschen Ein-
heitskatechismus von Edmund Jehle, Doktor der Theol.

2. Teil: Sittenlehre, mit einem Anhang von Bei-
spielen und Gedichten. (VIII und 284 S.) Freiburg 1928,
Herder. Geheftet 4 M. Geb. 5.50 M.

3. Teil : Gnadenlehre. Mit einem Anhang von Bei-
spielen und Gedichten. (VIII und 247 S. Freiburg 1930,
Herder.

Jehle will in seinen bekannten Katechesen nicht nur
Wissen vermitteln, sondern auf die Lebensführung der
zu unterrichtenden Kinder einwirken. Darum gestaltet er
die Erklärungen der Katechismusfragen lebensnah, an-
schaulich und warm, will durch sie zur Frömmigkeit er-
ziehen und den guten Willen stärken. Wenn auch nicht
jeder Religionslehrer alle Katechesen wörtlich übernehmen
wird, so findet er in diesen zwei Bändchen reiche Anre-
gung zu persönlicher Arbeit. Wertvoll sind auch die
Beispielssammlungen am Ende eines jeden Büchleins.

Boeckl, Dr. theol. Karl, DA sAô^zz Gzzfoyz zAs /zm
//gm GmAs zzz z/zzzr ZAzAzz/zzzzg /z'zr z/A /W|/s/z7z. Nach der
Theologie des 13. und 14. Jahrhunderts. Gr. 8" (XVI und
182 S.) Freiburg i. Breisgau 1931, Herder. Geheftet 6.80 M.
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Die sieben Gaben des heiligen Geistes in ihrer Bedeu-
tung für die Mystik werden nach den kirchlichen Schrift-
stelkrn der Frühzeit und der Scholastik behandelt aus
gedrucktem und ungedrucktem Quellenmaterial. Die
Schrift ist auf streng fachwissenschaftlicher Grundlage
aufgebaut und bietet neben den gehaltvollen Monogra-
phien französischer Theologen einen wertvollen Beitrag
zur Klärung der einschlägigen Probleme. Dr. J. M.

PmEd/te/z homiletisch bereitgestellt von Dr.
Martin ICreuser (Predigtstudien, Beiträge zur Ge-
schichte, Theorie und Praxis der Predigt, herausgegeben

von Dr. Adolf Donders und P. D r. T h a d d ä u s Soi-
ron 0. F. M., Band 9) 8° (55 S.) Paderborn 1931, Ferdi-
nand Schöningh. 1.50 M.

In kurzen, gewöhnlich nur eine Seite umfassenden
Skizzen werden die Perikopen aller Sonntage des Kirchen-
Jahres homiletisch dargestellt, Andeutungen und Schlag-
Wörter weisen auf die Lebensfragen, welche in diesem
Zusammenhang behandelt werden können. Plastische,
packende Sprache, auf das Praktische und Volkstümliche
gerichtete Anregungen, religiöse Wärme und reicher In-
halt sind die Eigenschaften dieser Skizzen. Dr. J. M.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille Zeile oder deren Raum
Ganzjährige Inserate: 12 Cts. I Vierteljährige Inserate: 19 Cts.
Halbjährige Inserate: 14 Cts. | Einzelne Inserate: 24 Cts.

Beziehungsweise 13, 26 und 52 mal innert Jahresfrist.
Inserate TARIF FUR REKLAMEN: Fr. 1.50 pro Zeile

Bei bedeutenden Aufträgen Rabatt
INSERATEN-ANNAHME SPÄTESTENS DIENSTAG MORGEN

Eine treue, zuverlässige

¥ociiiier
die schon mehrere Jahre in geistlichem
Hause gedient hat und in allen Haus-
und Gartenarbeiten bewandert ist, sucht
wieder Stelle zu einem geistlichen Herrn.
Zeugnisse zu Diensten. Adresse zu er-
fragen unter N. S. 562 bei der Exped.
des Blattes.

AlleinstehendeTochter, gesetzten
Alters, sticht Stelle als

Haushälterin
zu geistlichem Herrn. Adresse
unter A. H. 563 bei der Exped.

Suche für eine tüchtige und be-
scheidene JH£ ®C 1®1 H
Stelle zu einem Geistlichen. Die
Tochter ist auch gut bewandert
in Paramentenarbeiten. Sich zu
wenden an F. Fries, Vikar Am-
den, (St. Gallen).

gesetzten Alters, tüchtig und bewandert
im Kochen und Haushalt, sucht Stelle
zu geistlichem Herrn. Gute und lang-
jährige Zeugnisse zu Diensten. Offerten
erbeten unter Z. D. 561 an die Expedition
dieses Blattes.

Tüchtige
Haushälterin

gesetzten Alters aus guter Familie,
mit allen Arbeiten vertraut und
die bereits Stelle als Pfarrköchin
versehen hat, wünscht wieder
ähnliche Stelle zu geistlichem
Herrn. Adresse bei der Exped.
unter B. N. 560.

welche in allen häuslichen Arbeiten be-
wandert ist und Garten, Wäsche und
Bügeln besorgen kann, sucht Stelle in
geistliches Haus. Man würde gerne einige
Möbel mitbringen. Adresse unter Z.C. 555
bei der Expedition der Kirchenzeitung.

Ein deutscher, in der Seelsorge stehender
Geistlicher würde gerne ab 1. August
seine dreiwöchigen

in'der'Schweiz verbringen sei es in Stell-
Vertretung eines Pfarrers oder als Kur-
geistlicher. Offerten unter Chiffre".H.F.558
an die Expedition.

sucht selbständig. Wirkungskreis

zu geistlichem Herrn. Kann
beste Referenzen vorweisen.

Adresse zu erfragen unt. D. J.559
b. d. Expedition d. Kirchenzeitung

Schalfhausei ""M*"»Grosse und kleine Säle. Vereinen, Schulen und Gesellschaften bestens empfohlen.
Grosser, schaltiger Parkplatz. A. Würth-Grolimund. Telephon 1222

Hotel St. Peter, Einsiedeln
mit Gartenwirtschaft. Nahe dem Kloster. Best bekanntes, gut
bürgerliches Haus. Butterküche. Sorgfältige Verpflegung. Rasche
und gute Bedienung. Autogesellschaften, Vereine, Schulen er-
mässigte Preise. Zentralheizung. Telephon Nr. 141.

Höflichst empfiehlt sich: A. EBER LE - H A N G A RTN ER, Bes.

üifchengoiiSGliiieii

I Kl, HL
erstellt neuzeitliche Geräie in fein-
ster Handarbeit als Spezialität

und besorgt auch jede Reparatur
echte Feuervergold., Versilberung
Vernierung etc. reell u. billig. Be-
kannte Vertrauensfirma, gegr.1840

Aon«en »SYe sfenogro/j/ji'eren
lAenn n/cAf, so cr/edf YAnen die
,,Steno-Typ -Schule" Luzern,
sc/in/f/tc/ien Fernunterricht m

Stenographie
(Stolze-Schrey)

nac/i e/gener, ZeicAf/assA'cAer, er-
/a/irener MeiAode, gründ/icA.
£Wc/à'ren, ./4u/gaAe«, ATorreAfar.
— Kiefe ZlnerAennangsscAreiAen.
A/b/zeren .Sie die Adresse / t/nier-
ricAi rfas ganze /aAr ununier-
ArocAen.

Kârcfoenlerasîer
Neu u. Reparaturen!
direkt vom Fachmann, garantiert
bescheid. Preise, prompte Bedienung.

J. Süess von Büren
Schrenneng. 15, Tel. 32316, Zürich 3

in grosser Auswahl

HHBEBSCie.LEEffl

TanneR
Elektrische
Hlrcben Blocken

LünHinen-iau
Neuestes eigenes patent. System

Maschinenbau - Werkstätte

L. Tanner,Triengen
(Kt. Luzern) Telephon 28.

G£B£r=.BÜC/Y£R
sind vorfei/Aa/f zu AezieAen durcA

BABBB & CLE. ECZEÄ'N

6. Ulrich
Buch- u. Devotionalien-Versand

Ölten
Klosterpkts Teleph. 27*39
Kerzen, Bilder, Rosenkränze, Ge-
betbücher, Bildchen, Kruzifixe,
Statuen in Holz und Plastik in
allen Grössen.Auswahlsendungen
Kommissionsweise Beliefe-
rung von Pfarrmissionen.

Speziaipreise

F. ü A M Ml

fiat B «B«S« ei>£* b aï0 ä

STAAD b. Rorschach

•••• IVB e s s w e i n
@© Gewürztraminer, Ries-

@ ling, Lagrein - Kretzer
aus der Stiftskellerel

M U RI - G RI ES
sowie verschiedene
Wein-Spezialitäten be-
ziehen Sie am vorteil-
haftesten bei

GEBR. BRUN, Weinhdlg., LUZERN

von langer Brenndauer,

Weihrauch
extra zum Gebrauche für
diese Kohlen präpariert,

lAnzQndwachs
tropffrei,

bewährter Artikel,

Anzünder
mit Löschhorn,

liefert

Ant. Ächermann
Kirchenartikel u. Devotionalien

Luzern. Tel. 107

Messwein
sowie in- und ausländische
Tisch- u. Flaschenweine

empfehlen
Gebrüder Nauer

Weinhandlung

Bremgarten
Beeidigte Meßwelnlieferanten
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Elektrische

Kirchenglockenantriebe
mit oder ohne automatische
Turmuhrsteuerung, liefert in
bestbewährter Ausführung
nach eigenem System

CARL MAIER & CIE.
Fabrik elektrischer Apparate u. Schalteranlagen

SCHAFFHAUSEN

Schweizer-il Frentd-Weine
offen und in Flaschen
Fuchs & Co., Zug

1891 Beeidigte M esswel n - Li et e r a n te n 1903

Elektrische

£ö«Zwtascftöie#t
Patent. Syst. Muff

JOH. MUFF. INQR. TRIENOEN
Telephon 20

Louis Ruckli
Goldschmied

« Luzern
/ 22 Bahnhofstrasse 22

Werkstätten
für kirchliche Kunst

Kelche, Kommuniosateller,
Kruzifixe und Verwahrpatenen

Stilgerechte Renovationen.
Vergoldungen, Versilberungen.Reelle Bedienung. Massige Preise.
Grosse Auswahl in Originalentwürfen.

ISfÄilgSIl
V>. ' - \\y Emil Schäfer

Glasmaler
'fê

B
' 1 - «

Base!
F i P. r'Kl"ôA y? Grenzacherstr. 91, Tel. Birsig 6618

S PE Z1fl LITHT :

Kirchenfenster, Bleiverglasungen

Reparaturen alter Glasmalereien

Wappenscheiben

~^'<sre/ IL, ""o Q//„ »*-*vncfe U/-• "

^®c/cen Srb, -, ' srh«
®'e tuf) ^°'ereien. '

**°"erbi/du <*"<*> j,-,

und d^' "®^'Qncf ^
®

*'cher, d,e 4
' ' Briefe

'°"»>9 und pf «des "f'!""*KS """"g und P «des r !"""»•

—« ».

^©'n/nrt^i
Ä« ^ K/osf«, c- ^oc/i irü Sft»". ttt"SSSJ Sfonc ^'oni'üs 7,- ^"9e/bp,r 1^'

^ttrchenïT'"^Zenfra/i^ """S
&S3* SC Galten

äs»
.JO : in

19
®'- -58 058

MAISIMIOIM â ilÄ«
Kirchliche Kunst-Werkstätten

WI L (Kt. St. Gallen)
empfehlen sich zur Ausführung kunstgewerblicher
Arbeiten. — Hltäre, Kanzeln, Statuen, Kreuzweg-
Stationen, Chor- und Beichtstühle, Kommunion-
bänke, Altarkreuze, Primizkreuze, Betstühle etc.
Religiösen Grabschmuck, Renovation und Restau-
ration von Altären Statuen und Gemälden. —
Einbau diebessicherer Eisentabernakel. — Ueber-
nähme ganzer Kirchen-Innenausstattungen und
Renovationen. Höchste Auszeichnung. — Beste
Referenzen I Ausführung der Arbeiten in unseren
eigenen Werkstätten.

Soeben erscheint:

Unvollendete Melodie
Gereimtes und Unge-
reimtes von

C. R. ENZMANN
Mit einem Geleitwort von J. B. H i 1 b e r.
In Leinen Fr. 3.—

Warum atmet das lebendige Leben aus die-
sem Buch, der heimatliche Schollenruch, das

Sonnengekringel des Humors, abenddunkle
Frage ans unruhige Herz und tröstlich-
taghelle Antwort aus Gott, all das, wie es

Seele und Geist des Unvergesslichen so
Wechsel - und farbenvoll durchströmte.

VERLAG RÄBER & CIE., LUZERN


	

